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§ 3 ZTG 2019 Berechtigungsumfang
 ZTG 2019 - Ziviltechnikergesetz 2019

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.08.2025

1. (1)Ziviltechniker sind, sofern bundesgesetzlich nicht eine besondere Berechtigung gefordert wird, auf dem

gesamten, von ihrer Befugnis umfassten Fachgebiet zur Erbringung von planenden, prüfenden, überwachenden,

beratenden, koordinierenden, mediativen und treuhänderischen Leistungen, insbesondere zur Vornahme von

Messungen, zur Erstellung von Gutachten, zur berufsmäßigen Vertretung vor Behörden und Körperschaften

öffentlichen Rechts, zur organisatorischen und kommerziellen Abwicklung von Projekten, ferner zur Übernahme

von Gesamtplanungsaufträgen, sofern wichtige Teile der Arbeiten dem Fachgebiet des Ziviltechnikers zukommen,

berechtigt.

2. (2)Unbeschadet der den Gewerbetreibenden zustehenden Rechte sind von den Ziviltechnikern berechtigt:

1. 1.die Architekten zur Planung von Projekten ihres Fachgebietes, insbesondere von Monumentalbauten,

Theatern, Festhallen, Ausstellungsgebäuden, Museumsbauten, Kirchen, Schulen und Spitälern des Bundes,

der Länder und Gemeinden, sofern sie vom künstlerischen, kulturellen oder vom sozialen Standpunkt von

Bedeutung sind,

2. 2.die Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen zur Verfassung von Teilungsplänen zur katastralen und

grundbücherlichen Teilung von Grundstücken und von Lageplänen zur grundbücherlichen Abschreibung

ganzer Grundstücke, zu Grenzermittlungen nach dem Stande der Katastralmappe oder aufgrund von

Urkunden, einschließlich Vermarkung und Verfassung von Plänen zur Bekanntgabe von Fluchtlinien und

3. 3.die Ingenieurkonsulenten für Markscheidewesen zur Feststellung der Begrenzungen von Grubenmaßen,

Überscharen, Gewinnungsfeldern, Grundstücken, auf die sich ein genehmigter Gewinnungsbetriebsplan für

grundeigene mineralische Rohstoffe bezieht oder Speicherfelder sowie zur Ersichtlichmachung derartiger

Begrenzungen in der Natur, sofern dies nicht im Widerspruch zu Z 2 steht.

3. (3)Ziviltechniker sind mit öffentlichem Glauben versehene Personen. Für die von ihnen im Rahmen ihrer Befugnis

ausgestellten Urkunden gilt § 292 der Zivilprozessordnung, RGBl. Nr. 113/1895. Die von ihnen im Rahmen ihrer

Befugnis ausgestellten öffentlichen Urkunden werden von den Verwaltungsbehörden in derselben Weise

angesehen, als wenn diese Urkunden von Behörden ausgefertigt wären.

4. (4)Ziviltechniker sind im Rahmen ihrer Fachgebiete zu ausführenden Tätigkeiten nicht berechtigt.

5. (5)Die zur Berufsausübung der Ziviltechniker zählenden Tätigkeiten unterliegen nicht der Gewerbeordnung 1994,

BGBl. Nr. 194/1994.

6. (6)Durch dieses Bundesgesetz werden Berechtigungen anderer Personen, die sich aus anderen

bundesgesetzlichen Vorschriften über berufliche Rechte ergeben, nicht berührt.

In Kraft seit 01.07.2019 bis 31.12.9999
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